
hohe prozcHtll :l le Anteil in diesen Quarl;,Len nicht zul etz t 
auf die sich in di r;r m Zeitraum kOllzellt,'icrcnd cn Arbeits
spitzen, die übel'\"irgend Tn.n sporteh~r"kter n agcn, zurück
zuführen ist. 

Unf:;lIe dUl'ch Fall von Personen treten nußer im III. QU:lrt.a l 
auel, verstürla im 1. und IV. QUDrlDI DUf. Hierfür sind beson
ders die Witterungsvedliiltnissc und der Zus t:lnd der W ege 
mit entscheidend. Gbtteis und aufgeweichte, schl echt be
festigt.e 'Wege so wie schlechte Sicht durch Nebel oder Dun
kelheit. sind ni cht sdt.en die Ursache für d erartige Unfälle. 
Aber a uch ungenügende Ordnung und S:lubcrl.eit auf den 
Wirtscha l"tshöfen und in den \Virtschaftsgc bä ud en führen ort 
zu Unfällen durch Fall von Personen, nicht zuletzt ist das 
Tragen unzweckmäßiger Fußbekleidung eine Ursache hierf ür. 
Auch die Unfiille dmch Tiere Liegen im III. Quartal am 
l,öehstell . Die Ursachen sintI im vers tä rkten Auftre t.en von 
Insekten wiihrend di eser Jahreszeit, im Fehlen zweckmäßiger 
F angvorrichtungen Iiir Hinder und im ni cht immer fach
gerechten Umgang mit den Tieren zu suchen . 

Unter handwerklich e Tütigkeit bllen alle lteparntu.·-, In stan,j
haltun gs- und Instandse tzungsarbeiten so wie Ihbeiten i n der 
Inn~n- und Außenwirtschaft, soweit diese nicht il ls 'franspol"l
arbeiten bezeichnet werden können. Der prozentuale Ante il 
dies er Unfäll e weidlt in den ci'lZclnen Quartalen des Jahres 
nicht wesen tlich voncinnude l' ab. 

Es ist z. Z. noch nicht möglich, alle Unfallgefahren grundsätz
lich durch technische l\bßnahmen zu bt'seitigen und den 
Arbeitsplatz jedes E inzelnen so zu gesta l ten, daß kein Unfall 
eintre ten lwn n. Aus diesem G"und müssen an alle in der 
Landwirtselraft Tä tigen noch hohe subjekti "e Anforderun gen 
nueh zur Verhütung von Arbeits unfä llen ges tellt w('[·dcn. 

Zusammenfassung 

Die Vcranl.\\l.lrtung für die Schnffullg unfallfreier und gesun
der Arbei tsbed ing ungen t ragen alle vVirtschaftsf un ktionäre, 
insbesond er c "be l' Be trieDsleiler und Vorsi tzende von LPG. 
Sie haben d afül' zu sorgen , chß auch zur Beseitigun g k örper
lich sch" 'erer Arbeiten m ögli chst viel e Arbeitsgänge mech oni
sier t werd en. Um diese Aufgabe erfolgreich lösen zu kön
nen, sind alle \Verkl.ätigen zur aktiven Mit.arbeit zu gewi nncn. 
Die Zahl d er gemeldeten Arbeitsunfä lle in der I....'l.ndwirt
schaft ist von 1958 bis 1963 gestiegen. Dns b eweist noch nicht, 
dnß sich effektiv mehr Un fiill e ereignet hnben. Mit d er soz ia
listischen Umges ta llung der Landwittselraft in der DDl\. und 
der Einführullg der Soziulpfliehtversieherung für l\litglieder 
von LPG ha t sich <lie Gewissenhnftig;r,cit im An:tcigen a ller 
meldepflichtigen ArbeitsunLdlle erhöht, was bei clen einze\
bäuel"liehen Betrieben nicht der Fall war. 

Tm IU. Quarta l e in es jeden Jahres ereignet sich der prozen
tual größte Anteil nller UnLille. Das ist auf den s tarken 
Arbeit snninll und die höhere Zah l der in di eser J ahreszeit 
in der La r.dwirtsellaft Tä tigen zurückzuführen. Zum Beginn 
solcher A "beitsspitzen sind nHe Wc,'ktätigen, auch Saison
kräfte, übel' Arbc:: itssdlutz zu beleln·e.l. Darüber h.illuus sollte 
während der arbeitsreichen Zeit die Kontrolle ZUr E inh:lltullg 
der Arbeitssehutza nord nuugen vers tärkt und die Beseitigung
VOll Unhllquell en so fort vera nlaßt werden. 

Eine entscheid emle Vorausse \.zung zur VCThütullg von Al'
beitsunfällcn ist ei ne vorbildliche Ordnung und Sauberkeit 
in allen Betri"bsteilen und im gesamten Betrieb, die Bereit
stellung zweekmäßiger Arbe.itsschutzldeidung und -mittel und 
die breite Einbeziehung aller Wer\;tätigen in die U'''llng di e
ser Problem e. A 58\:; 

Durchsetzung der Schutzgüte von Landmaschinen In9. Or, 09r, 

unter besonderer Berücksichtigung einer RGW-Empfehlung W. MASCHE, KOT" 

1. Allgemeines zur Schutzgüte der Landmaschineu 

Bei Be trachtung der Entwicklung d es 'Unfallgescltehens in 
un serer Landwirtscha ft s tell t man fes t, daß <ler prozentuale 
Antei L der Un fä ll e bei der Arbeit an und mit 'frnktoren, land
wirtschaftli chen i'vL::sdlinen und Ge rüten (im folgenden zu
sammen a ls Lnndnl:lschinen bezeichnet) in den le tz ten Jahren 
wesentlich ges lUlken i st. Dies is t ei n bemerkenswerter Erfolg 
aller der Beseitigung von Unfallgcfahren an Landmaschinen 
dienenden Bemühungen der nuf dem Gebiete dcs Arbeits
schutzes Tä tigcu, aber auch der Konstrukteu.'e in d en L::md
maschinell\\·{, ,·ken . Ikm IIcrsteller ma ncl.er in der DDlt er
zeugten Lanclmaschin e k<lnn heUle besc\w ini gt werd en, c\<1ß 
die PrinLip ien der g,'[ahrlosen Technik oder der unbedingt 
und tota l wirkcnden Sicherheitstec\.nik bei se inem Erzeugnis 
verwirldicht sind. In sokhen Füllen kann man dnrdlaus aucl! 
davon sprech en, daß die Konstruktemc hin"ichtli .. h der Be
achtung der Forderungen des Arbeitsschut·tes beispielgehen d 
, ind und unsere Landmaschinen auf diesem Ccbil' t das \Vclt
niveau bes tinn1"lcn. 

Trotz dicse.· Teil erfolg'e ist es aber erl"onle l"licll , i"sgcsamt 
noch g roße Anstrengullgen zur Verwirklichung der Ford cl"lm
gen des A,·beitssd,ul 7.I'S lind der Arbeitshygiene bei der Kon
struktion vo n Landmaschinen zu unterneillnen, da immer 
noch zahlreiche, oft aueh schwere und tödliche Arbeitsunfä lle , 
sonstige g'esu ndlr eitli clte Sehiidigungcn sow ie E rschwernisse 
bei der Arb eit mit u"d an diesen Maschinen eintre ten. ni e 
" uf dem Gebi etc des Arbeitsschutzes und der Al'bei tshygi cne 
vorliegend en gese tzlichen Bestimmungen und (la rüber lrincllls 
alle Emp fehlungen, Forderungen uf)d Hich tli nien müssen VOll 

den Konstrukteuren genclllcstens beachtet "'erd en (2) [:3) . 13e
sonders gilt das für die einschtigigen Arbeitsschutza nordnun
gen (AS AO), I\rbeitssehutz- und Brandscl.utzanordnu llgen 

• Zentralinstüut für Arbeitsschutz Dresd en ( Ojl'ckto l' : Prof. Dr. GNIZA) 
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(,\BAO), St::tnda rd s, Arbeitshygienischen Normati ven, S tra
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie d ie lI.G\V
Empfehlung "An fordetungen an die Konstrukti on von Tra k
toren, Lalldm aschinen und Gerä ten bezügli (h d er Sichetheits
technik und der Arbeitshygiene" [11-

Gemäß § 91 d es Gesetzbuches der Arbeit dürfen die Arbeits
mittel - a lso auch die Lanclmaschinen - nur in der "erfor
derlichen Sd.utzgü te" nngcboten, verkauft und in Betrieb 
gesetzt "·erden. ln (\ C'1I1 Begriff Schutzgüte sind die Eigen
schaften zus:lmmengeI:lß t, die ein Arbeitsmittel haben muß, 
dnmit Arbeitss icherheit ge\\":;hd eis tet is t. Die erford erli che 
Schutzgüte is t gegeben, " 'cnll die zur Zeit höchs tmögJi ehe 
Arbeitss idlerheit herges tellt wird . "Die genannte Qun li t:.it 
wird n nch den n eues ten nrbeits- und brand schutz technisch en 
sowie nrbeitshygienisehen EI'kenn tnissen be.nteilt . Sie ka nn 
nicht na ch der AI·t eincr Ghteklassifikation ges tuft werden, 
sie wird vielm ehr n ach d er ALternativentscheidun g ermittelt : 
Entweder is t das h0chstmögliche Maß erreicht, oder aber es 
ist nicht erreicht, so daß nrbeitssdmtzteehnisch n och verbes
sert werd en muß, bis eine zur Zeit als Bestlösung anzuspre
chende Ausführung vo rliegt" lf,j. 

Um d en H ers tell ern von Belriebsmittcln, besonders d en Kon
s trukteuren , Hinweis e zu g'ehcn, wie sie ihren Erzeugnissen 
die e rford erliche Schutzg üte verleihen könn"n, ist die ASAO 3 
erlnssen word en . Sie enthült verpflich tende R ichtlinien, wi, ~ 

nrbeitsschutz technische Bestlös ungen gefund en und kontrol
li ert wcrd cn können. 

2_ Vorschriften der Arbeitsschutzanordnung 3 

Nach I\SAO 3 - Schutzgüte von Maschinen , \Verkzeugen und 
anderen Betriebs mitteln - vom 1. AugustW61 (GßI Jl S. 339) 
sollen g rundsä tzli ch all e Maschinen, \ Verbeuge lind ande
ren Betriebsmi ttel, woz u nntürlich nuch all e L::rndmaschi ncn 
gehören, so konstruiert und hergestellt werden, d::tß Gcführ-

!\ gl'ill'tcchnik . 11,. Jg. 



dungen der "Verl<tätigen bzw. Erschwcrnisse durch Bedi e-~ 

II ung, UnterhaI tung lllld J ns tandsetzung <tusgeschlossen sind. 
Wenn sieh aber die l\Insehinen trotz Anwendw1g der 
neuesten Erkenntnisse von 'Vissensehaft und Technil, nicht 
gefährdungs- bzw. el"sehwernisfrei gestnlten lassen, sind sie 
sicherheitstechnisc:l, so auszurüsten, daß kein e gesundheit
lichen Schädigungen eintreten können und erleichternde 
Arbeitsbedingungen geschaffen werden . Die sicherheitstechni
schen Mittel sollen bei allen Verwendungsmöglichl<eiten cl,'" 
Maschinen unbedingt, d. h. unnbh'ingig von der Erfü llun g 
\'o n Anforderungen an elen \Verktütig'~TL, sowie totnl wirken, 
technische Sicherheit haben und funktionssicher seill. Sie 
dürfen nicht wirkungslos gemacht werd en können, solnnge 
die Gefährdung hesteht. Außerdem dürfen sie die Arbeit 
nicht hemm en oder erschweren. 

Zu,, Gewährleistung der erforderlichen Schutzgüte lind zur 
s tändigen Erhöhung der Arbeitssicherheit durch EinfluB
nahme <tuf die Konstruktion und Herstellung v on Land
maschinen wurde entsprechend d er Vors chrift in ASAO 3 auch 
beim Landwirtschaftsrat der DDR ein e bera tende Kommis
sion gebildet, die s ich .,Kommission für Schutzglite und 
Siehel'heit" nennt. Der Konstrukteur bzw. Hersteller von 
Landmaschinen ist verp fli chtet, VOr Au fnahm e der Serien fer
tigung das Gutachten dicser Kommission einzuholen und :w 
herlicks1chtigen. Dabei wi rd an Hand d es ,.Schema zur F est
stellung und Kontl'olle der Sehut zgütc" (Anlage Z U ASAO 3) 
0rmittelt , ob die erforderliche Sch lltzgiite vo rhanden ist. 
Na türlich kann und soll die Kommission auch vor Beginn 
oder während der Konstruktionsarbeiten beratend tätig 
werden. l 

Das Gutachten der Kommission für Schutzgüte und Sicherheit 
an Landmaschinen wird vom Deutschcn Amt für iVleßwescn 
und Warenprlihmg (DAl\1W) bei d er Vergabe von Gü te
zeichen berücksichtigt. Ein Gütezeichen darf It. ASAO 3 nur 
dann erteilt werden, wenn die erforderliche Schut7.gü tc \'1) .. -

handen is t. 

Da die RGW-Empfchlnng "Anforderungen an die I(ons trul<
tion von Traktoren, Landmaschincn und Geräten bez üglidl 
der S1cherheitstcchnik und der Arbeitshygiene" über di ~ 

grundsätzlichcn Bestimmungen der ASAO 3 hinaus speziell e 
Forderungen für Landmaschinen enthält, von deren Erfiil
lung weitestgehend die Feststellung der erforderlichen Schutz
güte abhängt, soll im folgenden näher auf Verabschiedung, 
Inhalt, Bedeutung und Realisierung dieser Empfehlung ein
gegangen werden. 

3. Verabschiedung der RGW-Empfehlung 

Die umfangreichen gegenseitigen Ex- und Importe von Land
maschinen der i\litgliedsländer d es RG"V machten es notwell
dig, u. a. auch einheitliche F es tl egungen zur Gestaltung der 
Landmaschinen unter der Sicht dcs Arbeitsschutzes und der 
Arbcitshygiene zu treffen. 

Deshalb hesehloß die Ständige Kommission für Landwirt
schaft des RGW auf ibrer :LO. Sitzung im April 1062 die 
Anforderungen an die Konstruktion von Traktoren, Lnnd
maschinen uud Geräten bezüglich Sicherheits technik und 
Arbeitshygiene. Die S tändige Arbeitsgruppe flir i\I ccllGn isie
rung und El~ktrifizierLlng d er Landwirtschaft wurde beauf
tragt, "die genannten Anforderungen bei der Ausarbeitung 
der agrotechnischen Anforderungen an di e einzeln en Maschi
nen ständig zu berücksichtigen".2 

Den Mitgliedsländern des RGW wurde elllp fohlen, "die ge
nannten Materialien bei der Arbeit znr Konstruktion neuer 
und Vervollkommnung deI' Konstruktionen vorhandener 
Landmaschinen, zur Organisation der Produktion dieser 
Maschinen sowie zur Durchsetzung der M.echanisierung d,'r 
landwirtschaftlichen Produktion a uszunutzen".2 

4. Forderungen der RGW-Empfehlung 

Die RGW-Empfehlung en thält zwar keine speziell en, d . h . 
hine funktionsspezifischen F es tlegungen für die einzelnen 
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Maschinentypen, sond ern allgemeingültige, aber konkret ge
haltene arbei tsschu tzteehnisehe und arbeitshygienische Forde
rungen, di e bei der Konstruktion, Herstellung, Prlifung und 
Insta ndsetzung von Lan(hnas~hinen beachtet werden sollen. 

Der rnhalt kann im R:-.hmen dieser Arbeit nicht vollständig 
wiedergegeben werd en. Es sei aber auf die wichtigs ten Forde
rungen der einzelnen AbsehnilLe hin gewi!'sen. 

Zur Verm eidung von Lärn1schiicligungen ist festgelegt, daß 
der am Arbeitsplatz auftretende Liirm bei ununterbrochener 
Einwirkung während ei nes Arbeitstages (5 oder mehr Stun
den) die Grenzkurve nach SLAWIN nicht iibersehreiten 
darf [6] 

Neben guten Sichtverhältnissen am Tage, z. D. vom Traktor
sitz aus auf alle Gerät" und \\Terkzeuge, muß auch bei Nacht
arbeit ode r zu schwachem Tageslicht ausreichende Beleuch
tung vorhanden sein. Alle zu beobachtcnden Arheitselcmente 
müssen mit mindestens 2 Lux und alle besonders funktion s
wichtigen Elemente und Arbeitswerkzcuge, die einer sorg
fältigen E instellung bzw. Steuerung oder einer genauen Beob
ach tung bedürfen, mit minclestens 20 Lux beleuchtet werden. 
Bei Instandhaltungs- "nd InstandsetZllngsarbeiten muß die 
Beleuchtung mit mindestens 100 Lux gesichert sein. 

Arbeitsplätze auf Maschinen sind - als Plattform ausgebildd 
- mit ein er sicheren Umwehrung und einem Aufsticg zu vcr
sehen. Für Kabinen sind verschiedcne Festlegungen getroffen, 
di e sich auf Konstruktion, Schutz beim Umsturz des Traktors, 
Ges taltung des Einstieges, Sichtverhältnissc', Verwendung von 
Scheihenwi schern sowie auf Einbau von Ventilatoren zur Be
und Entlüftung und Heizungselcmel1ten beziehen. 

Zur Vermeidung von g~sundheitliehen Schädigungen der 
Traktoristen sind die l'vlaße für die Sitzschale und ihre Aus
rols tel'1lng, die er rorde rli che Sitzneigung, die notwendigen 
Eigenscha ft.en der Sitzfederung und -dämpfuug sowie die 
Lage des Sitzes zu den Bedienelementen (Abstände) fest
gelegt. 

"Vichtig sind weiter die Anordnung der Bedienelemente und 
das zulässige Maß für die zu ihrer Betätigung erforderlichen 
Krä fte. Grundsätzlich mlissen nach dei' RGW-Empfehlung 
die Elemen te so <tngeord net sein, d<tß bei ihrer Betätigung 
keine wesentliche Verä nderung der normalen Körperhaltung 
notwendig ist. Handbedienelemente, die selten, aber mit gro
ßer Körperkraft hetätigt werden müssen, soll en im anatomisch 
maximalen Grei fra llm liegcn. I-läufig zu betätigende Elemente 
mlissen leichtgängig sein, sie sollen im physiologischen maxi
malen Greifrallm liegen, Flir Betätigung der Handhedien
elemen te sind bis 6 kp bei hiiufig zu betätigenden Elementen 
und bis 12 kp bei allen anderen Elementen Zlllässig. Die 
erford erlichen Len kkräfte dlirfen nicht größer als 12 kp sein. 

Bei den Fußbedienelementen, z. D. Kupplung und Fußbremse, 
muß die Bewegungsrichtung der Tretkra ftri chtung des Men
schen entsprechen. Zur Betätigung dieser Element\> si nd maxi
mal 25 kp zulässig, Dieser \\Tel>t sinkt "bel' au f 15 kp, wen n 
die Elemente über 180 mm bis fLwximal 250 mm von der 
Körpersymmetrieachse entfernt liegen. DeI" Kr"ftaufwand zur 
Betätigung des Gaspedals soll 3 bis 4 kp betl"ngen. 

Alle Antriebselemente sind in die Maschine einzubauen, um 
Berührungen während des Betriebes sich er zu verhindern . 
Gegebenenfalls müssen sicl1erheitstechnische Mittel, und zwar 
in erster Linie unbedingt sowie total wirkende angewendet 
werden. Vorstehende, freie, funktionslose "Vell enenden sowie 
vorstehende Keile sind unzulässig. Zapfwell en und sonstige 
funktionsbedingte \Vellenenden müssen vollständig verldeickt 
sein. Gelenkwellen müssen einen unbedingt wirkenden und 
allseitigen Schutz haben. Diese Forderung ist bei uns z. B. 
durch Entwicklung der Gclenlo"elle mit Schutz (GmS) na ch 
TGL 788(, verwirklicht. 

1 Ntlhcrcs darüber S. 487 
2: Siehe Protokoll der 10. Sitzung deI' St.ündigen I{ommissi0n für Land
wirtschaft des RGW vom 17. bis 20. Aprit 1962 in Tirnovo (Bu lgarien) 
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Die ArbcitslVcrl<zeuge dcr Maschincn und Gcriite müsscn so 
konstruiert und eingeb:Jut werdcn, d:Jß jegl iche Gefühnlung 
ver1T)ieden wird, Berührung während des Be triebes nicht mög
lich ist, technisch e Sicherhcit. gcgeben und gcf:Jhrloser TI'ans
port gewähJ'leistet wird. 

Die elektri scJlen Anlagen an L~mdm:Jschin en sollen den Bc'
triebsbedingungen und Witterungseinflüssen entsprechend 
herges tellt und montiert werden. Alle betriebsmäßig unter 
Sp~mnung stehenden Teile elektrischer Anlogen müssen wirk
sam isoliert und gegen mechani sche Einflüsse genügentl 
widerstandsfiihig sein. Zum Schutz gegen Berübrungssp" n
IHmgen sind beso ndere ScllUtzmaßn ahmen wie Schut7.isolie
rung, Kleinspannung, Schutzer'dung, Nullung und Schut/.
schaltung erforderlich. Der B:Jtterieh::\Uptschalter für Traktoren 
une! selbstfahrende Landmaschinen wird au ch hi er gefordert. J 

Alle der VerkehrssicJlerheit llicncndcn Vonichtungen wie 
Bremsen, Belcucht.ungsalllagen, F :J lartriehtungs:mzeiger, lJher· 
breitenkenn zeichnung und WarnOaggen sind festgelegt. T rGk
toren und alle fahrb:Jren Landm aschinen sollen 50 Iwnstruicrl 
sein, daß sie beim Einsatz ni cht umkippen können. Traktoren 
sind zllseüzlich mit Einrichtungen auszurü s ten, di e beim 
Umsturz dns lJberschlagen und vor allem Un fä ll e verhindcl'l1 
(Schutzrahmen, Schutzkabinen). Abschließend werden bc
~ timmte Brandschutzmaßnahmen wie funken sichere Auspuff
zyklone und Feuerlöscher gefordert. 

Erst wenn trotz Beachtung aller ein schlägigen gese tzli chen 
Bestimmungen sowie der behandelteIl RGW-Empfehlung, 
trotz Ausnutzung alkl' :Möglichkeiten und Erkenntni sse, troll, 
An wendung der fortgeschritten sten Technik noch ScJlädi
gungsmöglichkeiten offen bleiben, denen man durch persön
liche Anforderungen a n die "Verktiitigen begegnen muß, dann 
sollen und müssen a uch hierfür entsprechende Vorschrift"n 
erlassen werden. Solche Vorschriften allgemeiner Art sind 
aber It. Beschluß der Ständigen Kommission für Mechanisic
rung und Elektrifizierung der Landwirtschaft im RGW in 
den einzelnen Ländern fes tzulegen, weil Vorschriften übel' 
Vel-halten, erforderliche Qualiflknt.ion, lVlindes tniter, Voraus
setzungen hinsichtlich Aufmer1<snmkeit und körperlicher Ver
fass ung tl. ä. Rück sicht nehmen müssen auf Entwicklungs
~t.and, Ausbildungsga ng, Bildungsni veil u, durchschnittlich 
vorhanden e Kennlnisse und FCJ'ligl<eit en, ]'I'lentalitiit de" 
~1enschen sowie in d('J' Landwirtschaft vorherrschende Orga
nisation sform ell, Arl)('itsverfahren und Teclmol ogien des 
i\Iaschill eneinsat'lcs. Spezielle VOT'schriften fü,. ,Iie Werk
ICilige ll bei Arbeiten an und mit bcstill1Tnten Maschincn 
müssen jedoch in den von den lJerstelle,'bclI'icbcn mitzulic
fernden lledienanweisun gen enthalten sein, 

Bei der Ausal'oei'LUn g der RGW-Empfchlung wurdcn di e ein
scJrlägigen gese tzlich('n Bestimmungen, Vorschriften und 
Richtlini en der RG\V-L;irldcr, soweit sie in der zm YCl'fügun ;!; 
stehenden Zeit beschalTt unll übersetzt werden konnten und 
dem ErJ,enntnisst::md von \Vissen sclwft und Technik entspra
chen, übernommen. Insbesondere trifft dies a uch auf dic 
Arbeitsschutzanordnungen der DDR zu, 

Mit der Koordinierung der al'beitsschutzteehnisehen und 
arbeitshygienischen Forderungen an elie Konstruktion von 
Landmaschin en und der empfchl enden Herausgabe durch den 
RGVl7 nach eingehender Ber:llung und allseitiger Zu stimmung 
dureh die Mitgliedsliindcr ,vurde ein wesentlicllCI' Schritt zu'r 
Verb~ssernng der Geotaltung und damit zur Erzielung dct' 
erford erlichen Schutzgüte der in den sozialistischen Ländcrn 
h ergestellten Landmnsehinen gel:1n, 

Im Interesse der Gesundheit der Wcrktüligcn in d.er Land· 
wirtschaft is t es nun an dcr Zeit, zu prüfen, wie diese RG\\'
Empfehlung realisiert wird, ob sie in den sozialistischen Län
dem hei d er Landmaschinenkons truktion und -pl'od u)<üon 
überall Beachtung find e t', um zur Gcwährleis tung der erfor
derlichen Schutzgiit", ,1. I .. 7.111' ErhülIllng der AI'Leitss ichcl'heit 
bei Arbeiten mit llli ll :1n Lnndll1aschin en hcizutrngen. Für 
die DDI1 soll dies im I'olgcndcn unl c rsucht werdclI, 
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S. Maßnahmen der verantwortlichen staatlichen 
Organe zur Durchsetzung der RGW-Empfehlung 

Die RG\V-Empfehlling wurd e für unsere Republik gemäß 
einer AbsprGc1,e zwischen dem LalldwirtscllaItsl'a t der 
DDR und der VVB Land masehinen- tmd Traktorenbau 
veröffenllieht [1], j\Jit dif'sC I' Broschüre wurden alle Betriebe 
des Landmaschinen- lind TI'aktorenbaues, GlIe Maschinenprüf
s tationen und In s l.andsetz ungswerkstätten in der DDR aufge
fordert, nnch der HGW-EmpIehlung zu handeln, 

Im Indu striezwcig Landmasc11in en· lind Traktorenb ::\U wur
den alle Teclmisehcn Direktoren, Konstrukteure, Gütekontrol
!eure, Stanclal'disierungsbeauf.iragten, Kundendienst- und BfN
Leitet' so wie Sicherheitsinspektoren in Schulungen mit der 
H.GW-Emprchlung vertraut gel1lacht. 

Die BencJllung' bzw, Anwendung der I1GW-Empfehlung hei 
der Konstruktion und Herstellung von Landmascllillcn wil'd 
ancll wesentli ch durch die Tä tigkeit der Kommission Jii r 
Schutzgüte und Sicherheit an Landm aschinell beeinflußt, In 
der Vcrcinoa l'Ung vom Scptemoer 1963 zwischen dem Volks
wil'tschaftsl'::tt, Abteilung Allgemeiner i\-Iaschinenbou, und dem 
La ndwirtschaftsrat d er DDR über die Bildung und Aufgaben 
der bel'a tenden Kommission nach ASAO 3 is t fes tgelegt, daß 
sich di e Kommission bei der Begutachtung von Landmaschi
n cn auf die RG\V-Empfchlung s tütz t. Nur b ei Erfüllung der 
in der RGW-Empfehlung enthaltenen Forderungcn wird dcn 
Betrieben b estii tigt, daß ihre Erzeugni sse die erl'ord erlielre 
Schutzgüte haben. Es ist also durcll die genannten i\f:J ßnall
men d er zuständigen Stellcn gewährleistet, daß die RGW
Empfehlung in der L:J ndmoschineninc1us trie der DDR beach
tet wird, 

6. Festlegung der RGW-Forderungen in gesetzlichen 
Bestimmungen 

Zur DUl'cJl se tzung der PtG"V-Empfehlung ~st es aber auch 
erforderlich, die einzelnen Forllerungen in den cin sclllägigeTi 
gesetzlichen Bestimmungen fes tzulegen, 

Es gibt einige nicht unwe<;cn tliche Forderungen in der RG\V
Empfehlung, die no ch nicht in den Arbeitsschutz~nol'dnungcn 
enthalten sind. Die ABAO 105/1 und 105/2 sow ie ASAO 106 
und 107 müssen deshalb überarbeitet, der R.GW-Empfehlun g 
angeglichen und da mit auf den neues ten Stand gebracht Wel'
den, In sbesond ere bl'trifft das FestlE-gnngen über die Gestal
tung von A,'beitspICitzen, Pl a ttformen und Kabinen, übe l' die 
Gestaltung und Anordnung von Sitzen und Bedienelementen 
sowi e Von;cln-iftell fibcr Arbeit5werkzeuge und Geräte zum 
Ausbringen von Düngemitteln, Pflanzen schutz- und Sehäd
lingsbekämrfungsmittclll. llei der vorgesehene n Nenfassung 
der ASAO 361 sind die Forrlel'llngcn der RGW-Empfehlung 
hinsichtlich Bremsausgleich, lJbel'brei tenkcnnzeicJ1l1ung, Be
grellzungsle llchten , \Val'llflnggen, Schutzrahmen und -kobinen 
sowie dos Vnbot fü,. Aufl aufbremsen an Anhänge l'l1 und 
Lenkb",'mscn op T(';)laO['cn zn beachten, 

J Tl den folgenden Stand~['ds sind Forderungen aus der RG\V
Empfehlung vorgeschricoen: TGL 33-16711, 33-16712, 33-
16713, 33-'100 20, 33-~00 71, 7814, 7884, 10687 sowie La N 
16590 und 47010. 

"Veitere sta nd::lI'llisierungsrcife Forderungen dcr RG\V-Emp
fehlung sind in die b etreffenden Standards einzua rbei
ten. Bes timmte Vorschriften mü ssen in eigenen Standards 
festgeleg t werden , und zW:J r in erster Linie für Bedienungs
plätze an Landmaschinen (A rbeitsbühn en, Plattfol'mcn) sowie 
für Federungs- und Dümprllngselemente von Tr:lktoren- und 
Landmnschincnsitzen, wenn von zuständiger nrbeitshygie· 
nischel' Seite die Bestätigung erfolgt. 

EtlicJle Fachbereich- und DDR·Standards müssen übel'a rbei
tet und dcl' RGW-Empfehlung angepaßt werden, zum ß eispicl 
TGL 35-57801, die von der RGW-Empfehlung hinsichtlich 
deI' zulässigen Bctiitigungsln-Cifte abweicht bzw. unvollstiindig 
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ist. Die Notwendigkeit zur Oberarbeitung andel'er Standards 
muß noch im einzelnen überprüft werden, 

Die Fest.l egungen der TGL 10687 "Schallschutz" müssen 
durch gesetzliche Regelungen für die arbeitshygienische Be
wertung von Lärm an allen Arbeitsplätzen , also a uch auf 
Traktoren und fahrbaren Landmaschinen, Gültigkeit erhal ten. 
Die arbc,itshygienischen Forderungen in der RGW-Empfeh
lung sollten von zuständiger Stelle überprüft und mäglichst 
in gesetzli chen Bestimmungen festgelegt werden. Insbeson
dere bezieht sich dies auf die zulässigen Erschütterungen am 
Arbeitsplatz und des Fahrersitzcs von Traktoren und Land
maschin en, auf die Lage von Bedienelemen ten sowie auf die 
Kl·äfte, die zu ihrer Bewegung aufgewend et werden müssen. 

7. Gewährleistung der Schutzgüte bei importierten 
Landmaschinen 

Da in unserer Landwirtschaft viele importierte l\Iasehincll 
zum Einsatz kommen, muß auch hi er die Frage nach 
Beachtung der Forderungen der Arbeitshygiene und des 
Arbeit.sschutzes ill den Hel'stellcl'hindem gestellt werden. 
Infolge der Vereinbarung im RGW handelt es sich vor allcm 
um LandnlOschinen aus den RGW-L:indern. Zur Vermeidung 
von Unfallgefahl'en und Arbeitserschwernissen für die Werk
tütigen UnS2l'er Landwirtschaft müssen d es halb auch die 
Landmaschinenkonstrukteure und -hersteller in den anderen 
RGW-Ltinde1'll bemüht sein, ihren Erzeugniss en die erforder
liche Schutzgüte zu geben. Sie müssen insbesondere die zu 
diesem Zweck erlassene RGvV-Empfehlung beachten und die 
darin enth:lltenen arbei tsschu tztechnischen und orbcitsllVgic-
nischen Forderungen verwirklichen. . . 

Die nell~rdings bei uns eingesetzten Landmaschinen aus den 
RGW-Ländern weisen ohne Zweifel einen höheren Grad d'~ r 

Erfüllung der genannten Forderungen au f als die Lieferungen 
vor einigen Jahren. Allein durch diese Feststellung an impor
tierten Moschinen kann aber die aufgeworfene Frage nicht 
beantwortet werden. Deshalb wird es für zweckmäßig gehal
ten, wenn in allen Mitgliedsländern des RGW der Stand der 
Realisierung der Empfehlung "Anforderungen an die Kon
struktion von Traktoren, Landmaschinen und Geräten bezüg
lich der Sicherheits technik und der Arbeitshygi ene" festge
stellt wird. Das so erarbeitete Material könnte den Organ",n 
des RGW und allen interessierten Regierungsstellen sehr gut 
zur Information über die Beachtung und Durchsetzung dieser 
Empfehlung. dienen. 

Ziel dieser Bemühungen muß es sein, Maßnahmen zu ergrei
fen, die die RGW-Empf('hlung und damit die erforderliche 
Schutzgüte wirksam werden lassen. Durch volle Beachtung 
der Forderungen des Arbeitsschutzes und der Arbeitshygiene 
sowie Anwendung der neuesten Erkenntnisse von ' \lissen
schaft und Technik müssen überall arbeitssehutzteehnisehe 

Bestläsungen erreicht werden, domit in Zukunft die Werk
tätigen bei Arbeiten mit und on Landmaschinen ges undheit
liche Schädigungen so gut WIe gar nicht mehr erleiden 
können. 

8. Zusammenfassung 
Durch ernsthaftes gemei nsames Bemühen von Arbeitsschutz
fachleuten und Konstrukteul'en wurden bei der Gestaltung 
von Landmaschinen wesentliche Fortschritte zur Erhöhung 
der Arbeitssicherheit für die Werktätigen, die mit und an 
diesen !lJaschincn arbeiten, erreicht. Es muß aber wei terhin, 
und zwar im verstärkten Maße, Hauptanliegen jedes Land
maschinenl,onstrukteurs und -herstell ers sein, durcll arbeits
schutztechnische [les tlösungen zur Gewährleistung der erfor
derlichen Schutzgü te ihrer Erzeugnisse beizutragen. Diese 
Vcrrflichtung ist grundsä tzlich in der ASAO 3 entha.l ten. 
vVeiterhin müssen bei der Lösung der genannten Aufgabe 
alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und insbeson
dere auch die RGW-Empfehlung "Anforderungen an die Kon
struktion von Traktoren, Landmosclunen und Geräten bezüg
lich deI' Sicherheitstechnik und der Arbeitshygiene" beachtet 
werden. 
Gemliß ASAO 3 ist eine beratende Kommission tätig, die die 
Konstrukteure und H ersteller bei der arbeitsschutztechnischen 
Gestaltung der Londmasrhinen unterstützt, aber auch kon
trolliert und vor Aufnahme der Serienproduktion fests tellt, 
ob die erforderliche Schutzgiite vorhanden ist. 
Ausgehend von einer vergleicl1enden Betrachtung wird auf 
die Notwendigl,cit hingewiesen, die in der genannten RGW
Empfehlung enthaltenen Forderungen in den einschlägigen 
national en gesetzlicllen Bestimmungen festzulegen, 
Femel' ist dm'auf zu achten, daß auch die zum Import vor
gesehenen Lmdmoschinen die erforderliche Schutzgüte haben. 
Die behandelte RGW-Empfehlung muß in allen Mitglieds
ländern beachtet und durchgesetzt werden. 
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Dipl_ Ing. oec, 
E, MÜLLER" Gefahrlose Technik - Sicherheitstechnik in der Landwirtschaft 

Die Entwicklung der sozialistischen Großproduk tion in 
unserer Landwirtschaft und der Ubergang zu industrie
mäßigen ProduktionsmetllOden bedingen die Anwendung dc!' 
modernsten Technik und die Einführung von Technologien, 
die eine maximale Steigerung der Arbeitsproduktivitä t mit 
einem hohen Nuteffekt der produktiven Arbeit sichern. 

Die Anwendung des wissenschoftlich-technischen Fortschritts 
in allen Phasen del' Produktion erfordert die Beachtung und 
Eiuhaltung der Einheit von Planung - Produl,tion - Ge
sundheit - und Arbeitsschutz. Grundvoroussetzung für eine 
unfollfreic und nicht gcsundheitsgdährdende Produktion ist 
die Beachlung des Arbeitsschutzes und der Arbeitshygicnc. 
Wir müssen immer davon ausgehen, daß der Mensch mit 
allen seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schöpfer oller 
materiellen Werte ist. .Tede Stl'igel'ung der Al'beitsproduktivi-
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tät, jede neue Technologie, die bei ihrer Durchsetzung erhöhte 
Anforderungen psychologischer oder physiologischer Art an 
den Werktätigen stellt, ist keine eclüe Steigerung der Pro
duktion. 

Daraus ergeben sich die allgemeinen Forderwlgen der Sicher
heits technik und der Arbeitshygiene an die Produktionsmittel 
und -einrichtungen. Zur Lösung der allgemeinen Forderun
gen muß man zunächst auseinanderholten : 
a) Sicherheitstecbnih: lind Arueitshygiene an i\fa schinen und Geräten 

.Q, us der Neupl'odul.:lion 

b) Sicherh e itstedlnik und Arbeitsllygiene bei deI' Anwendung von Vcr
bess(: l'u nS's V'orsdllägcn 

c) Sicherheitstedlnik und Arbeitshygiene in den Produktionsstättcn der 
Landwirt:-ichaft 

Zur Lösung der unter n) genanntell Aufgaben gibt es bereits 
eine gesetzliche Grundlage inder Al'bei tsschu tznnordn llng 
(ASAO) 3. In dieser ASAO wird dem ](onstrnktcm bzw . 
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